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Betreff 
 
Änderung der Belastung durch den neuen Rundfunkbeitrag 
 
Seit dem 1. Januar 2013 wird der Rundfunkbeitrag nicht mehr gerätebezogen erhoben, sondern –
auch bei Kommunen- nach Betriebsstätten. Die Stadtverwaltung verfügt ja über viele Betriebsstät-
ten, wenn man z. B. die Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Schulen etc. mit einbezieht.  
 
Auch der Städte- und Gemeindebund spricht, bezogen auf die Kommunen, von einer Kostenexplo-
sion. Uns interessieren daher die Auswirkungen der Umstellung auf die Stadt Sankt Augustin. 
 
 
Fragestellung: 
 

1.) Welche finanziellen Änderungen ergeben sich durch die Umwandlung der gerätebezogene 
Rundfunkgebühr zum neuen Rundfunkbeitrag konkret? 

 
 
Wir bitten die Antwort auch schriftlich festzuhalten.  
 
 
 
Sascha Lienesch    Georg Schell  
 

Ihr/e Gesprächspartner/in: Sascha Lienesch 


